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gativer Einfluß, sexuelle Neugier, Verhal
ten vor und nach der Tat), werden mit § 14 
nicht erfaßt. Auch eine psychische Veh- 
stirrimungslage infolge schuldhaften über
mäßigen Alkoholgenusses begründet die 
Anwendung von § 14 nicht (vgl. BG Schwe
rin, NJ 1968/23, S. 733, OGNJ 1969/9, 
S. 282).
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§15
Zurechnungsfähigkeit

(1) Strafrechtliche Verantwortlichkeit ist ausgeschlossen, wenn der Täter zur Zeit der
Tat wegen zeitweiliger oder dauernder krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder 
wegen Bewußtseinsstörungen unfähig ist, sich nach den durch die Tat berührten Re
geln des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu entscheiden. <

(2) Das Gericht kann die Einweisung in psychiatrische Einrichtungen nach den dafür 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen anordnen. 3

(3) Wer sich schuldhaft in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzu
stand versetzt und in diesem Zustand eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht, wird 
nach dem verletzten Gesetz bestraft.
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